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207. Verordnung der Studienkommission Wirtschaftsinformatik im Sinne des § 59 Abs. 
1 UniStG 1997 zur Festlegung der Gleichwertigkeit von Lehrveranstaltungen bzw. 
Lehrveranstaltungsprüfungen des Bakklaureats- bzw. Magisterstudiums 
Wirtschaftsinformatik zu jenen des Diplomstudiums Wirtschaftsinformatik gem. 
Beschluss der Studienkommission Wirtschaftsinformatik vom 20. März 2002 
 
Für die Zulassung zu den einzelnen Teildiplomprüfungen und Vorprüfungen des zweiten 
Studienabschnitts 175 Wirtschaftsinformatik gem. Studienordnung 1984 (in der Fassung des 
BGBl. Nr. 864/1994) sind dem zuständigen Prüfungsreferat jeweils wahlweise die 
nachgenannten Prüfungsnachweise vorzulegen: 
 
Fach Vorzulegende Prüfungsnachweise 
BWL Übungen aus BWL für Wirtschaftsinformatik (2UE) 

oder 
Proseminar aus BWL für Wirtschaftsinformatik (2PS) 
oder 
Übungen/Proseminar aus WW/SBW (2UE/PS) 
oder 
Übungen/Proseminar aus WW/SWW (2UE/PS) mit betriebswirtschaftlicher 
Schwerpunktsetzung 
 
Seminar aus BWL für Wirtschaftsinformatik (2SE) 
oder 
Seminar aus BWL WW/Magisterstudium (2SE) 
 
Praktikum aus BWL für Wirtschaftinformatik (2PR) 
oder 
Übung/Praktikum aus BWL WW/Magisterstudium (2PR) 
 
Alternativ gelten jeweils auch äquivalente Nachweise über prüfungsimmanente 
Lehrveranstaltungen aus dem einschlägigen Lehrangebot, soweit die 
nachgewiesenen Prüfungen in Summe ein Ausmaß von sechs Semesterstunden 
erreichen. 
 

VWL Übungen aus VWL für Wirtschaftsinformatik (2UE) 
oder 
Proseminar aus VWL für Wirtschaftsinformatik (2PS) 
oder 
Übungen/Proseminar aus WW/SWW (2UE/PS) mit volkswirtschaftlicher 
Schwerpunktsetzung 
 
 
Seminar aus VWL für Wirtschaftsinformatik (2SE) 
oder 
Seminar aus VWL WW/Magisterstudium (2SE) 
 
 
Praktikum aus VWL für Wirtschaftinformatik (2PR) 
oder 



Übung/Praktikum aus VWL WW/Magisterstudium (2UE/PR) 
 
Alternativ gelten jeweils auch äquivalente Nachweise über prüfungsimmanente 
Lehrveranstaltungen aus dem einschlägigen Lehrangebot, soweit die 
nachgewiesenen Prüfungen in Summe ein Ausmaß von sechs Semesterstunden 
erreichen. 
 

IM Übung zur Vorlesung Informationsmanagement für Wirtschaftsinformatik (2UE) 
oder 
Seminar aus Informationsmanagement für Wirtschaftsinformatik (2SE) 
oder 
Übung aus WI/USI (2UE) 
oder 
Seminar aus WI/Magisterstudium (2SE) 
 

SWE Übungen aus Software Engineering (4UE/5UE) 
oder 
Übung aus IT/SWE (2UE) in Verbindung mit Übung aus WI/WE (2UE) 
oder 
Übung aus IT/SWE (2UE) in Verbindung mit Übung/Praktikum aus 
IT/Magisterstudium (2UE/PR) 
 

PRI Übungen zu den Vorlesungen aus Planung und Realisierung von 
Informatikprojekten für Wirtschaftsinformatik (2UE) 
oder 
Praktikum aus Planung und Realisierung von Informatikprojekten für 
Wirtschaftsinformatik (2PR) 
oder 
Übung aus WI/EIS (2UE) 
 

DEW Übungen zur Vorlesung aus Data Engineering (2UE) 
oder 
Praktika aus Data Engineering (2PR) 
oder 
Übung/Proseminar/Praktikum aus IT/Magisterstudium (2UE/PS/PR) 
 
 
Übungen aus Wissensverarbeitung (2UE) 
oder 
Seminar aus Wissensverarbeitung (2SE) 
oder 
Seminar aus IT/Magisterstudium (2SE) 
 

Wahlfach Übungen zu den Vorlesungen aus dem Wahlfach (0/1/2UE) 
Seminar aus dem Wahlfach (2SE) 
Wahlfachpraktikum Wirtschaftsinformatik (3PR) 
 
Alternativ gelten jeweils auch äquivalente Nachweise über prüfungsimmanente 
Lehrveranstaltungen aus einer dem Wahlfach entsprechenden 
Kernfachkombination (KFK), soweit die nachgewiesenen Prüfungen in Summe 
ein Ausmaß von wenigstens fünf Semesterstunden erreichen. 



 
AWI Interdisziplinäre Wirtschaftsinformatikpraktika (4/5PR) 

oder 
Praktikum aus Anwendungen der Wirtschafinformatik (4PR) 
oder 
WI/PPR (4PR) 
 

KS Übungen aus Kommunikationssysteme (2UE) 
oder 
Proseminar aus IT/RAK (2PS) 
oder 
Übungen aus KFK „Vernetzte Systeme“/Modul „Verteilte Systeme – Konzepte, 
Entwurf und Programmierung“ (2UE) 
 

TSP Proseminar zu Techniksoziologie und Technikpsyschologie (2PS) 
 

 
Die genannten Äquivalenzen gelten formal als generelle Festlegung von Anerkennungen 
durch Verordnung im Sinne des § 59 (1) UniStG 1997 i.d.g.F.“ 
 
Der Vorsitzende der Studienkommission: 
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